
922 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (905 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs­
vollstreckungsgesetz geändert wird (VVG-

Novelle 1986) 

Durch den dem Verfassungsausschuß zur V orbe­
ratung zugewiesenen Gesetzentwurf soll auch sol­
chen Behörden der Gebietskörperschaften, die 
nicht Vollstreckungsbehörden im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sind, 
die Möglichkeit eingeräumt werden, die Eintrei­
bung einer Geldleistung unmittelbar beim zuständi­
gen Gericht zu beantragen. Ferner soll die Eintrei-

Pöder 

Berichterstatter 

bung von Geldleistungen künftig beim zuständigen 
Gericht konzentriert werden. 

Der y erfassungsaussch~ß hat die Regierungsvor­
lage am 11. März 1986 III Verhandlung gezogen 
und nach Wortmeldungen des Abgeordneten 
Dr. Li c hai einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes in der 
beigedruckten Fassung zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an ge­
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die yerfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1986 03 11 

Dr. Schranz 

Obmann 
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2 922 der Beilagen 

0/0 
Bundesgesetz' vom XX. XXXXXXX, 

mit dem das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
geändert wird (VVG-Novelle 1986) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGBI. 
Nr. 172/1950, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 275/1964 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Vorbehaltlich des § 3 Abs. 3 obliegt den 
Bezirksverwaltungsbehörden 

1. die Vollstreckung der von ihnen selbst und 
von den ihnen übergeordneten Behörden 
erlassenen Bescheide; 

2. soweit durch besondere Vorschriften nicht 
anderes bestimmt ist, 
a) die V oll~treckung der von anderen Behör­

den des Bundes oder der Länder erlasse­
nen Bescheide; 

b) die Vollstreckung der von Gemeindebe­
hörden - ausgenommen die Behörden 
der Städte mit eigenem Statut - erlasse­
nen Bescheide auf Ersuchen dieser Behör­
den; 

3. die Einbringung von Geldleistungen, für die 
durch besondere Vorschriften die Einbrin-

gung im Verwaltungsweg (politische Exeku­
tion) gewährt ist." 

2. § 3 Abs. 1 lautet: 

,,§ 3. (1) Die Verpflichtung zu einer Geldleistung 
ist in der Weise zu vollstrecken, daß die Vollstrek­
kungsbehörde durch das zuständige Gericht nach 
den für das gerichtliche Exekutionsverfahren gel­
tenden Vorschriften die EinÜ"eibung veranlaßt. In 
diesem Falle schreitet die Vollstreckungsbehörde 
namens des Berechtigten als betreibenden Gläubi­
gers ein." 

3. § 3 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Anspruchsberechtigten einschließlich 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden kön­
nen die Eintreibung einer Geldleistung unmittelbar 
beim zuständigen Gericht beantragen. Dies gilt 
auch für andere juristische Personen des öffentli­
chen Rechts, soweit ihnen zur Eintreibung einer 
Geldleistung die Einbringung im Verwaltungsweg 
(politische Exekution) gewährt ist." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1986 in 
Kraft. . 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der tBundeskanzler betraut. 
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